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Regeste
Asyl und Wegweisung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Das BFM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 [AsylG, SR 142.31]; Art. 83 Bst. d Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).
E. 1.2
Das Verfahren richtet sich nach dem VwVG, dem VGG und dem BGG, soweit das AsylG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG und Art. 6 AsylG).
E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 108 Abs. 1 AsylG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) ist einzutreten.
E. 2
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung aus den in Art. 106 Abs. 1 AsylG vorgesehenen Gründen. Da die Beschwerdeführerin zufolge Unzumutbarkeit des Vollzugs der Wegweisung vorläufig aufgenommen worden ist, beschränkt sich das vorliegende Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht auf die Frage, ob das BFM zu Recht deren Asylgesuch abgelehnt und sie aus der Schweiz weggewiesen hat.
E. 3.1
Gemäss Art. 2 Abs. 1 AsylG gewährt die Schweiz Flüchtlingen grundsätzlich Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen (Art. 3 Abs. 2 AsylG).
E. 3.2
Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen. Diese ist glaubhaft gemacht, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält. Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden (Art. 7 AsylG).
E. 4.1
Zur Begründung des angefochtenen Entscheides führte das BFM aus, die Vorbringen der Beschwerdeführerin bezüglich der Ereignisse in Syrien würden den Anforderungen an die Glaubhaftigkeit gemäss Art. 7 AsylG nicht standhalten, so dass deren Asylrelevanz nicht geprüft werden müsse. Es hielt fest, die Ergebnisse der Botschaftsabklärung hätten ergeben, dass die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt ihrer Ausreise aus Syrien nicht von der Regierung verfolgt worden sei. Ihre Vorbringen zur Haftentlassung würden insgesamt konstruiert wirken. Die syrischen Behörden hätten sie nicht immer wieder freigelassen und ihr damit die Möglichkeit zur Flucht geboten, wäre sie für diese tatsächlich von grossem Interesse gewesen. Ihre Vorbringen bezüglich der jeweiligen Festnahmen müssten als stereotyp bezeichnet werden und deuteten darauf hin, dass sie sich auf einen konstruierten Sachverhalt beziehen würden. Die Angaben zum Zeitpunkt der letzten Festnahme, zur Anzahl der Verhaftungen und zur behördlichen Suche nach ihr seien widersprüchlich. Die Vorbringen betreffend exilpolitische Tätigkeiten würden den Anforderungen an die Flüchtlingseigenschaft gemäss Art. 3 AsylG nicht standhalten. Es würde sich kein herausragendes exilpolitisches Profil ergeben, welches die Beschwerdeführerin als konkrete Bedrohung für das syrische Regime erscheinen liesse. Ihr Verhalten in der Schweiz sei jedenfalls insgesamt betrachtet nicht geeignet, ein ernsthaftes Vorgehen der syrischen Behörden zu bewirken.
E. 4.2
In der Beschwerde wird diesen Erwägungen entgegengehalten, die Abklärungsergebnisse der Schweizerischen Botschaft in Syrien seien nicht aussagekräftig. Mangels Zuverlässigkeit sei der Botschaftsbericht aus dem Recht zu weisen. Die Beschwerdeführerin habe als eine der wenigen Frauen in Syrien (...) können und sei daher für den Geheimdienst besonders interessant gewesen, da sie problemlos (...) und sich Informationen verschaffen können. Man habe sie mit der Auflage der Zusammenarbeit mit dem Geheimdienst am (...) entlassen und ihr gedroht, sie im Falle einer erneuten Festnahme nie mehr freizulassen. Deshalb habe sie unverzüglich ihre Flucht aus Syrien organisiert. Betreffend die Aussage des BFM, ihre Vorbringen seien stereotyp, sei darauf hinzuweisen, dass sie bereits zu Beginn der Anhörung vom 18. März 2013 mitgeteilt habe, Kopfschmerzen und Schwindel zu haben. Zum damaligen Zeitpunkt habe sie unter (...) gelitten, wie dem Bundesamt aufgrund des eingereichten Arztberichtes vom 19. Dezember 2012 bekannt sei. Massgeblich könne daher nur die ergänzende Anhörung sein, bei welcher sie ohne gesundheitliche Einschränkungen habe berichten können, nicht aber die Anhörung vom 18. März 2010 (recte: 2013). Hinzu komme, dass das BFM allzu lange mit der Anhörung zugewartet habe und von ihr nicht erwartet werden könne, sich nach so langer Zeit auch an die Details zu erinnern. Das Beschleunigungsgebot diene auch einer angemessenen Sachverhaltsfeststellung; es sei nicht vertretbar, dass die Beschwerdeführerin die Folgen des verschleppten Asylverfahrens tragen solle. Dies gelte auch hinsichtlich der Feststellung, aufgrund divergierender Angaben seien die Vorbringen nicht glaubhaft. Es sei nicht entscheidrelevant, ob sie nach der vierten oder fünften Festnahme zu ihrer Tante gegangen sei. Entscheidend sei für sie, dass sie nach ihrer Freilassung mit der Auflage, für den Geheimdienst zu arbeiten, das Land sofort habe verlassen müssen.
E. 4.3
In seiner Vernehmlassung hält das BFM fest, die Beschwerdeschrift enthalte keine neuen erheblichen Tatsachen oder Beweismittel, und verwies auf seine Erwägungen, an denen es vollumfänglich festhalte.
E. 5.1
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt in Übereinstimmung mit der Vorinstanz zum Schluss, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelingt, eine asylrechtlich relevante Verfolgung im Heimatstaat glaubhaft zu machen. Auch unter Berücksichtigung der anlässlich der Anhörung vom 18. Dezember 2013 geltend gemachten Beschwerden (Kopfschmerzen und Schwindel) und bei vorsichtiger Würdigung ihrer Aussagen geht das Gericht nicht davon aus, sie werde in Syrien tatsächlich vom Geheimdienst gesucht. Die Beschwerdeführerin begründet die Verhaftung vom (...) wie auch die folgenden beiden Festnahmen mit ihrer Teilnahme am Fest (...), wo sie gesprochen habe. Die Angaben zu ihrer Rede sind widersprüchlich. So führte sie bei der Anhörung vom 18. März 2013 aus (vgl. Akten BFM 31/16 F30 und 40), sie habe "kurz" beziehungsweise "ein paar Worte" gesprochen, wozu sie sich offensichtlich spontan auf Anfrage der Moderatorin und somit erst am Festtag selbst entschieden hatte. Damit nicht vereinbar sind ihre späteren Angaben in der Anhörung vom 12. Dezember 2013, wonach sie "ein paar Gedichte" (vgl. F62 A) beziehungsweise einen selbst geschriebenen Text zur (...) (vgl. F91 A ff.) vorgelesen habe. Diese Unstimmigkeit ist umso gewichtiger, als es sich dabei um ein zentrales Vorbringen handelt und erwartet werden darf, dass dieses ungeachtet des Zeitablaufs übereinstimmend erzählt werden kann. Dies gilt ebenso für die Anzahl der Verhaftungen beziehungsweise die Frage, ob sie nach der vierten oder fünften Verhaftung zu ihrer Tante gegangen sei, und die Angabe, wie oft und wann die Behörden nach ihr gesucht hätten. Auch geht aus den Aussagen nicht klar hervor, ob die Beschwerdeführerin während ihrer angeblichen Rede verhaftet worden ist (so in A31/16 F40 A) oder erst in der gleichen Nacht oder am Abend (so in A37/13 F83 A). Diese Unklarheit kann jedoch offenblieben, denn das BFM hat zutreffend ausgeführt, dass nicht geglaubt werden kann, man hätte sie bei den drei letzten Verhaftungen einfach wieder freigelassen und ihr so die Möglichkeit zur Flucht geboten, wenn sie für die syrischen Behörden tatsächlich von so grossem Interesse gewesen wäre. Die in der Rechtsmittelschrift gezeichnete Bedeutung der Beschwerdeführerin für den syrischen Geheimdienst als eine der wenigen Frauen in Syrien, die (...), ist völlig überrissen. Aufgrund der Akten ist zu schliessen, dass die angegebenen Aktivitäten nicht von einem Ausmass waren, dass davon ausgegangen werden müsste, die Beschwerdeführerin stehe im Fokus der syrischen Sicherheitsbehörden. Gegen eine gezielte Suche nach ihr spricht insbesondere auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Pass legal die Grenze zur Türkei überqueren konnte. Die Vorbringen sind insgesamt oberflächlich ausgefallen. Auch die Schilderungen ihrer Haft können nicht als ausführlich bezeichnet werden, vielmehr sind sie äusserst knapp sowie stereotyp ausgefallen und weisen keine speziellen Realkennzeichen auf, welche auf eine tatsächlich erlebte Situation schliessen liessen. Entgegen den Vorbringen in der Rechtsmittelschrift kann dies nicht mit gesundheitlichen Beschwerden anlässlich der Anhörung vom 18. März 2013 begründet werden. Betreffend die dort vorgebrachten Kopfschmerzen und den Schwindel wurde der Beschwerdeführerin angeboten, kurz an die frische Luft zu gehen, womit sie einverstanden war. Von einer weitergehenden beziehungsweise die Qualität der Anhörung in Frage stellenden Beeinträchtigung ist nicht auszugehen. Dem Arztbericht der B._______ vom 19. Dezember 2012 ist unter anderem "eine Erkrankung aus (...)" zu entnehmen, welche medikamentös und therapeutisch behandelt worden ist, wodurch die psychotischen Symptome zumindest teilweise abgenommen hätten. Es darf demnach davon ausgegangen werden, dass allfällige zum Zeitpunkt der Anhörung noch bestehende gesundheitliche Beschwerden ohne Einfluss auf die Qualität der Antworten gewesen sind, und dies umso mehr, als der asylrechtlich versierte Rechtsvertreter dem BFM mit Mail vom 28. Februar 2013 ohne entsprechende Hinweise auf den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin seinen Verzicht auf eine Verbeiständung anlässlich der Anhörung mitteilte.
E. 5.2
Das Bundesverwaltungsgericht stellt zusammenfassend fest, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, asylrechtlich relevante Verfolgungsgründe im Sinne von Art. 3 und Art. 7 AsylG glaubhaft zu machen, weshalb das Bundesamt die Flüchtlingseigenschaft zu Recht verneinte und das Asylgesuch ablehnte. Nach dem Gesagten erübrigt es sich, auf weitere Einwendungen in der Beschwerde - insbesondere auch betreffend Zuverlässigkeit der Abklärung der Schwerischen Botschaft in Syrien ­- einzugehen, da diese am Entscheid nichts zu ändern vermögen.
E. 6.1
Lehnt das Bundesamt das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG, SR 142.20) Anwendung (Art. 44 Abs. 1 AsylG).
E. 6.2
Im Sinne einer Klarstellung ist abschliessend festzuhalten, dass sich aus den vorstehenden Erwägungen nicht der Schluss ergibt, die Beschwerdeführerin sei zum heutigen Zeitpunkt angesichts der Entwicklung in Syrien in ihrem Heimatstaat nicht gefährdet. Indessen ist eine solche Gefährdungslage ausschliesslich unter dem Aspekt von Art. 83 Abs. 4 AuG zu würdigen, wonach der Vollzug für Ausländerinnen und Ausländer unzumutbar sein kann, wenn sie im Heimat- oder Herkunftsstaat auf Grund von Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage konkret gefährdet sind. Der generellen Gefährdung aufgrund der aktuellen Situation in Syrien im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG wurde durch das BFM mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme der Beschwerdeführerin wegen Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs Rechnung getragen, so dass sich nähere Ausführungen zum Wegweisungsvollzug (vgl. BVGE 2009/51 E. 5.4 S. 748) erübrigen).
E. 6.3
Aufgrund der Anordnung der vorläufigen Aufnahme der Beschwerdeführerin ist an dieser Stelle auch nicht auf etwaige gesundheitliche Beschwerden einzugehen.
E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht verletzt und der rechtserhebliche Sachverhalt richtig und vollständig festgestellt ist (Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen.
E. 8
Nachdem die Beschwerdeführerin auf die instruktionsrichterliche Aufforderung vom 22. Januar 2014 hin keine Fürsorgebestätigung eingereicht hat, ist nicht von deren Bedürftigkeit auszugehen und das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung im Sinn von Art. 65 Abs. 1 VwVG abzuweisen.
E. 9
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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